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Auf Grund des Abschnitts I, Absatz 1 der Proklamation Nr. 2 vom 
20. September 1945 erläßt der Kontrollrat das folgende Gesetz:

ARTIKEL I *

Die deutschen Kriegsämter: das Oberkommando der Wehrmacht (OKW), 
das Oberkommando des Heeres (OKH), das Reichsluftfahrtministerium 
(RLM) und das Oberkommando der Krieg^narine (OKM), alle deutschen 
Streitkräfte zu Lande, zur See und in der Luft, mit allen ihren Gliede
rungen, Stäben und Einrichtungen, einschließlich des Generalstabes, des 
Offizierskorps, der Reservekorps, der Militärschulen, dej Organisationen 
ehemaliger Kriegsteilnehmer und aller änderen militärischen und militär
ähnlichen Organisationen sowie aller^ereine und Vereinigungen, die der 
Aufrechterhaltung der militärischen Tradition in. Deutschland dienen, wer
den hiermit als aufgelöst und völlig liquidiert betrachtet und für ungesetz
lich erklärt.

ARTIKEL II
Die Aufrechterhaltung, Bildung und Wiedererrichtung irgendeiner der 

in Artikel I aufgezählten Dienststellen oder Organisationen, gleichgültig 
unter welcher Bezeichnung und in welche^. Form, sowie die zukünftige 
Übernahme aller oder einzelner Funktionen dieser Dienststellen oder 
Organisationen durch andere Dienststellen werden verboten und für ge
setzwidrig erklärt.

ARTIKEL III
Sämtliche die Organisation der Wehrmacht und dßr militärähnlichen 

Verbände betreffenden gesetzlichen Vorschriften sowie alle Gesetze, Be
fehle, Dienstanweisungen, Erlasse, Anordnungen und Verordnungen, das 
Militärstrafgesetzbuch und die Militär Strafgerichts Ordnung und sonstige 
gesetzliche Bestimmungen über Militärdienst, die Registrierung der Mili- 
tärdienstpflichtigen, die Ausbildung, die Verwaltung, die Disziplinargewalt, 
die Uniformen, die Äuszeichnungen, die rechtliche und wirtschaftliche 
Stellung und die Vorrechte von Angehörigen oder ehemaligen Angehöri
gen der Wehrmacht, von Mitgliedern militärähnlicher Organisationen und 
deren Familien werden hiermit aufgehoben.
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